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Wie wird die Stellungnahme-Tätigkeit von 
anerkannten Naturschutzverbänden in den 

Ländern organisiert?

Lena Gaus LL.M., Informationsdienst Umweltrecht (IDUR) e.V.



Mitwirkungsrechte der anerkannten 
Naturschutzvereinigungen

§ 63 Abs. 1 BNatSchG Mitwirkungsrechte 
Einer nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes vom Bund anerkannten Vereinigung, die 
nach ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege fördert (anerkannte Naturschutzvereinigung), ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben 
[…].

Und: Nach § 63 Abs. 2 BNatSchG gelten weitere Mitwirkungsrechte für von einem Land 
anerkannte Naturschutzvereinigungen, die nach ihrer Satzung landesweit tätig sind. 

Die Vorschriften des BNatSchG werden durch die Naturschutzgesetze der Länder ergänzt: z.B. 
Ausweitung der Mitwirkungsrechte in § 45 NatSchG Bln und § 49 NatSchG BW.
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Organisation der Stellungnahmetätigkeit
- Modelle -

Naturschutzgesetze der Länder enthalten keine Vorgaben zu Organisationsformen 
der Umwelt- und Naturschutzverbände. 

Es haben sich keine übergreifenden Büros gebildet. 

Naturschutzgesetze der Länder enthalten keine Vorgaben zu Organisationsformen 
der Umwelt- und Naturschutzverbände. 

Es haben sich übergreifende Büros gebildet. 

Naturschutzgesetze der Länder enthalten Vorgaben zu Organisationsformen der 
Umwelt- und Naturschutzverbände.
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9 Bundesländer, in denen keine 
übergeordneten Büros der Umwelt- und 
Naturschutzvereinigungen bestehen:
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5 Bundesländer, in denen übergreifende Büros der Umwelt- 
und Naturschutzvereinigungen bestehen: 

BE Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. 
(BLN)

BB Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR

HH Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg (AG 
Naturschutz) 

NI Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR (LabüN)

NW Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
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2 Bundesländer, in denen die Naturschutzgesetze Vorgaben zu übergreifenden Büros der Umwelt- 
und Naturschutzvereinigungen enthalten:

BW Landesnatur-
schutzverband 
Baden-
Württemberg 
e.V. (LNV)

§ 51 NatSchG BW:
(1) Ein rechtsfähiger Zusammenschluss von überörtlich tätigen Naturschutzvereinigungen, dessen Tätigkeit sich auf das 

gesamte Landesgebiet erstreckt, kann auf Antrag von der obersten Naturschutzbehörde als 
Landesnaturschutzverband anerkannt werden, soweit der Zusammenschluss die Anforderungen nach § 3 Absatz 1 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) erfüllt. […]

(2) Der Landesnaturschutzverband hat die Aufgabe, die Stellungnahmen seiner Mitglieder zu koordinieren.

SH Landesnatur-
schutzverband 
Schleswig-
Holstein e.V. 
(LNV)

§ 41 LNatSchG SH:
(1) Ein rechtsfähiger Zusammenschluss von

1. nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes vom Land Schleswig-Holstein anerkannten 
Naturschutzvereinigungen sowie

2. Vereinigungen, die nach ihrer Satzung und bisherigen Tätigkeit vorrangig und nicht nur vorübergehend Ziele des 
Naturschutzes fördern,

kann auf Antrag von der obersten Naturschutzbehörde als Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein anerkannt 
werden.

(4)   […] Er berät die nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes vom Land Schleswig-Holstein anerkannten 
Naturschutzvereinigungen bei ihren Stellungnahmen im Rahmen ihrer Mitwirkung. […]
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Bundesnetzwerk der Landesbüros

6 Mitglieder im Bundesnetzwerk:

BW

BE

BB

NI

NW

SH

Im Rahmen des 34. Deutschen Naturschutztages 2018 in Kiel gründete sich das bundesweite Netzwerk 
der Landesbüros.
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Übersicht über die von den Ländern anerkannten 
Naturschutzverbände

keine Differenzierung zwischen landesweiter und nicht landesweiter Tätigkeit
(Zahlen überwiegend aus 2024 bzw. 2025)
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Beachte: Die Angaben von ST umfassen alle anerkannten Vereinigungen (Naturschutz- und Umweltvereinigungen)
 Die Angaben von HE umfassen lediglich die landesweit tätigen anerkannten Naturschutzverbände 
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Übersicht über die Anzahl der anerkannten Umwelt- und 
Naturschutzverbände
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Vielen
Dank!
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